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* Arbeitskreis 8 - Abstract * 
 
 

 
Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Vormundschaftsrechts 

 in den Kantonen –gemeinsame Erarbeitung von Antwortansätzen 
 

Leitung : Prof. Dr. Martin Stettler, professeur honoraire de la  
Faculté de droit de l’Université de Genève 

 

 
 

 
Die Herausforderungen, die an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als 
Fachbehörde gestellt werden, sind in den Empfehlungen der VBK (publiziert in der 
ZVW 2/2008) ausführlich dargestellt.  
→ diese Empfehlungen können heruntergeladen werden unter folgender Adresse: 

www.vbk-cat.ch / Aktuell / Revision Vormundschaftsrecht – aktueller Stand 
oder die gedruckte Fassung (vorgenannte ZVW-Nummer) kann beim Zentralsekre-
tariat (vbk@hslu.ch) bestellt werden gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 10.-  

 
 
Im Arbeitskreis werden die Reaktionen in den Kantonen aufgenommen  und die 
Überlegungen ausgetauscht, die sich bei der Umsetzung insbesondere in der 
französischen und italienischen Schweiz ergeben. Die Teilnehmer/innen setzen sich 
mit einem breiten Spektrum von Fragen auseinander, wie z. B. die Aufteilung zwischen 
Einzelzuständigkeiten und Zuständigkeiten als Gesamtbehörde, allfällige 
Unterstützung für mit einem Vorsorgeauftrag beauftragte Personen oder die  
Aus-/Weiterbildung für Behördenmitglieder und Mandatsträger/innen 
 
 
 
P.S.: Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeit, die aktuellen Arbeiten des 
Kantons Wallis einzusehen (es handelt sich um den Entwurf der Botschaft und des 
Gesetzes sowie den Bericht der Justizkommission in der Fassung der 1. Lesung) 
(online ab ca. 20. September 2008 unter der folgenden Adresse):  
www.vs.ch > Behörden > Parlament > Kalender > laufende Session > Unterlagen  
> 2. Rechtserlasse: a) Botschaften et b) Gesetze 
[→ mit einem grossen Dankeschön an die Verantwortlichen des Kantons Wallis !] 
 
 
 
Beilagen :  
- Modellvorschläge (Empfehlungen der VBK, publiziert in ZVW 2/2008) 
- Auszug aus der Botschaft (Art. 440 E ZGB) 
- Auszug aus dem Gesetzesentwurf  (Art. 360 – 456 E ZGB) 
- BGE 134 I 16 



Arbeitskreis 8:  
Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Vormundschafts-
rechts in den Kantonen – gemeinsame Erarbeitung von Antwortansätzen 
 
 
1. Struktur und Umsetzung der Kindes- und Erwachsenschutzbehörde: 
  a) Judikative oder Exekutive? 
  b) überkantonal, kantonal, regional oder kommunal? 
 
2. Anzahl + Qualifikation der Behördenmitglieder um das Erfordernis der Interdisziplinarität zu erfüllen 
  a) drei oder fünf oder mehr Mitglieder? 
  b) Recht, Sozialarbeit und Pädagogik/Psychologie im Spruchkörper selber vertreten? 
  c) Kann die Anwesenheit eines juristisch ausgebildeten Gerichtsschreibers / Behördensekretärs  

    die fehlende juristische Ausbildung der Behördenmitglieder beheben? (vgl. BGE 134 I 16) 
  d) Zusammensetzung des Spruchkörpers: konstant oder volatil? 
 
3. Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Behörde:  
  a) Gesamtzuständigkeit 
  b) Zuständigkeit des Präsidiums? (Kriterien) 
  c) delegierbare Zuständigkeiten an andere Behördenmitglieder? 
 
4. Beschlussfassung der Behörde: 
 a) Gesamtgremium? 
 b) Zirkulationsbeschluss? 
 
5. Unterstützende Fachstellen 
 a) Unterstellung unter die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde? 
 b) Unterstellung unter andere Organe? 
 
6. Beistandschaften an private Mandatsträger/innen übertragen: 
 a) Bedingungen 
 b) Pflicht der Mandatstübernahme (Ablehnungsgründe) 
 c) Instruktion und Begleitung? 
 
7. Einsprache gegen die Ernennung des Mandatsträgers: 
  a) analog Art. 388 ZGB? 
  b) andere Modalitäten? 
 
8. Vorsorgeauftrag - Errichtung und Umsetzung: 
  a) mehrere beauftragte Akteure: Verhältnis untereinander? 
  b) die Rolle der Erwachsenenschutzbehörde? 
 
9. Kriterien für die Bezeichnung von Ärztinnen/Ärzten, die eine fürsorgerischen Unterbringung 

anordnen dürfen:  
  a) Spezialausbildung? 
  b) Nähe und/oder Verfügbarkeit? 
 
10. Die Umsetzung der Massnahmen zum Schutz von urteilsunfähigen Personen in Einrichtungen:  
  a) Betreuungsvertrag? 
  b) Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 
 
 
 
P.S.: Wenn die Zeit reicht, kann die Diskussion ohne weiteres auch zu anderen Aspekten geführt werden.  
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Modellvorschläge  
 
Bei den folgenden Modellvorschlägen werden vorab verschiedene Aspekte zusammengestellt, 
die unabhängig von der Wahl des Modells als allgemeine Standards gelten.  
 
Die drei Varianten mit Untervarianten beziehen sich sodann auf die Anzahl Mitglieder  
(3 oder mehr)81 oder die Eingliederung in die staatsrechtliche Struktur (kommunale, 
überkommunale, regionale oder kantonale Trägerschaft resp. Exekutive oder Judikative)82. 
 
 

Standards bei allen 3 Varianten  

• berufliche Herkunft der Mitglieder: Die Disziplinen Recht, Sozialarbeit und  
Pädagogik/(Kinder-)Psychologie sind im Spruchkörper selber vertreten. 83 

• unterstützende Dienste: Fachwissen aus den Bezugsdisziplinen Treuhand, Versicherungs-
wesen (insb. Sozialversicherungsrecht), Vermögensverwaltung, Medizin, Pädagogik und 
Psychologie sind bei internen oder externen Fachstellen jederzeit abrufbar und wirken auf 
diese Weise mit bei der Entscheidfindung. 84 Unabdingbar ist darüber hinaus ein 
unterstützendes Sekretariat mit administrativem, juristischem und sozialarbeiterischem 
Sachverstand.  

• Spruchkörper: Der Spruchkörper ist ein 3-er Kollegium in konstanter Besetzung. 85 

• zeitliche Erreichbarkeit: Das Behörden-Amt wird hauptberuflich ausgeübt. Die Fachbehörde 
ist rund-um-die-Uhr entscheidfähig oder es ist anderswie organisiert, dass der Kindes- und 
Erwachsenenschutz rund-um-die-Uhr gewährleistet ist (z. B. durch Einräumung von 
Kompetenzen an andere Stellen). 86 

• Kollegial- oder Einzel-Zuständigkeit: Grundsätzlich fällt die Fachbehörde die Entscheide als 
Kollegialbehörde. Ein Katalog mit den Aufgaben, für die der Kanton die Zuständigkeit eines 
einzelnen Mitglieds vorsehen kann, findet sich vorne Kapitel 3.6. (S. 17-19). 87 

• Stellvertretung: Die Stellvertretung ist idealerweise so gelöst, dass sich die Behördenmit-
glieder gegenseitig vertreten können (nur möglich bei Behörden mit mehr als 3 Mitgliedern). 
Bei Behörden mit lediglich 3 Mitgliedern wird ein qualifizierter Mitarbeiter oder eine 
qualifizierte Mitarbeiterin des Amtes als ausserordentliches Behördenmitglied gewählt. 88 

• Einzugsgebiet (pro Spruchkörper): Das Einzugsgebiet umfasst mindestens  
50'000 – 100'000 Einwohner/innen, was ungefähr 1000 laufenden Massnahmen (Bestand) 
oder ca. 250 jährlich neu angeordneten Massnahmen entspricht. 89 

• Aufsichtsbehörde: Die Aufsicht ist einstufig ausgestaltet und organisatorisch als  
Inspektorat bei der (gerichtlichen) Beschwerdeinstanz angesiedelt. 90 

 
                                                 
81 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.5. (S. 16, Anzahl Mitglieder). 
82 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.9. (S. 21-23, Eingliederung in die staatsrechtliche Struktur). 
83 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.1. (S. 10-12, sog. Kernkompetenzen) und gelbe Beilage Spalte 5. 
84 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.2. (S. 13-14, sog. Unterstützungsbedarf und delegierbare Kompetenzen)  

und gelbe Beilage Spalten 3 und 4. 
85 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.4. (S. 15, Grösse des Spruchkörpers) und 3.7. (S. 19, konstanter Spruchkörper). 
86 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.3. (S. 15, zeitliche Erreichbarkeit / Pensum). 
87 Vgl. auch mit „x“ gekennzeichnete Aufgaben in der gelben Beilage in der Spalte „Kernkompetenzen“.  
88 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.7. (S. 19, Stellvertretung). 
89 Vgl. Ausführungen Kapitel 3.8. (S. 20-21, Einzugsgebiet). 
90 Vgl. Ausführungen Kapitel 4.2. (S. 24-25, Aufsichtsbehörde).  
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Variante 1:   kantonale (exekutive) Fachbehörde 
 
Die Fachbehörde ist eine Exekutivbehörde mit kantonaler Trägerschaft. 
 
Untervariante 1a: 3 Mitglieder (1 Spruchkörper) 
Eine kantonale Fachbehörde mit 3 Mitgliedern dient als Modell für Kantone mit weniger als 
100'000 Einwohner/innen.  
 
Untervariante 1b: 5 – 7 Mitglieder (2 Spruchkörper) 
In Einzugsgebieten mit mehr als 100'000 Einwohner/innen wird es erforderlich sein, die höhere 
Anzahl Fälle auf mehr als 3 Mitglieder zu verteilen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang eine 
kantonale Fachbehörde mit 5 – 7 Mitgliedern, die in zwei Spruchkörpern arbeiten. 
 
Untervariante 1c: Kantonale Fachbehörde mit Delegation an Kreise (mehrere Spruchkörper) 
In bevölkerungsreichen oder geografisch grossen Kantonen können - unter kantonaler 
Trägerschaft - regionale Kreise gebildet werden. Mit dieser Untervariante können bereits 
bestehende Strukturen in Bezug auf die Einzugsgebiete der Bezirksgerichte und/oder 
Grundbuch-, Betreibungs- und Zivilstandsämter genutzt werden.  
 
 
 

Variante 2:   kommunale oder regionale (exekutive) Fachbehörde 
 
Die Fachbehörde ist eine Exekutivbehörde mit kommunaler oder regionaler Trägerschaft.  
 
Untervariante 2a: rein kommunal (1 oder 2 Spruchkörper) 
In grösseren Ortschaften mit mehr als 50'000 Einwohner/innen kann die Fachbehörde infolge 
eines genügenden Mengengerüsts rein kommunal ausgestaltet werden.  
Analog den Untervarianten 1a und 1b kann diese Behörde mit einem Spruchkörper  
(3 Mitglieder) oder in zwei Spruchkörpern (5 – 7 Mitglieder) arbeiten.  
 
Untervariante 2b: Sitzgemeindemodell (1 oder 2 Spruchkörper) 
Für kleinere und mittlere Ortschaften mit weniger als 50'000 Einwohner/innen bietet sich das 
Sitzgemeindemodell91 an: Die abgebende (kleinere oder mittlere) Gemeinde delegiert ihre 
Kompetenzen an eine übernehmende (grössere) Sitzgemeinde.  
Analog den Untervarianten 1a und 1b kann diese Behörde mit einem Spruchkörper  
(3 Mitglieder) oder in zwei Spruchkörpern (5 – 7 Mitglieder) arbeiten. 
 
Untervariante 2c: Regionale Fachbehörde (Kreismodell, mehrere Spruchkörper) 
In bevölkerungsreichen oder geografisch grossen Kantonen können regionale Kreise mit  
eigener Trägerschaft gebildet werden92. Die Finanzierung dieser Trägerschaften richtet sich 
nach kantonalem Recht (rein kommunal, kommunal/kantonal kombiniert oder kantonal).  
Mit dieser Untervariante können bereits bestehende Strukturen in Bezug auf Einzugsgebiete der 
Bezirksgerichte und/oder Grundbuch-, Betreibungs- und Zivilstandsämter genutzt werden.  
 

                                                 
91 Vgl. Ausführungen unter 3.9. (S. 22, kommunale exekutive Behörde, Sitzgemeindemodell). 
92 Vgl. Ausführungen unter 3.9. (S. 22/23, regionale Behörde). 
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Variante 3:   kantonales oder regionales Fachgericht 
 
Ausgehend von den heutigen Gerichts-Modellen (insb. Kanton Genf „Tribunal tutélaire“ und 
Kanton Neuenburg „Tribunal de district“) sind diese Gerichte interdisziplinär auszugestalten 
(Fachrichter/innen aus den Bereichen Recht, Sozialarbeit und Pädagogik/Kinderpsychologie 
sind im Spruchkörper vertreten) und mit unterstützenden Fachdiensten (professionelle 
Administration, sozialjuristischer Abklärungsdienst und Revisorat) auszurüsten.  
Die Trägerschaft für diese gerichtlichen Modelle liegt beim Kanton; je nach Grösse können die 
Aufgaben an Gerichtskreise delegiert werden.  
 
Untervariante 3a: 3 Mitglieder (1 Spruchkörper) 
Ein Fachgericht mit 3 Fachrichter/innen dient als Modell für Kantone mit weniger als 100'000 
Einwohner/innen.  
 
Untervariante 3b: 5 – 7 Mitglieder (2 Spruchkörper) 
In Einzugsgebieten mit mehr als 100'000 Einwohner/innen wird es erforderlich sein, die höhere 
Anzahl Fälle auf mehr als 3 Fachrichter/innen zu verteilen. Denkbar ist in diesem 
Zusammenhang ein Fachgericht mit 5 – 7 Fachrichter/innen, die in zwei Spruchkörpern 
arbeiten. 
 
Untervariante 3c: Kantonales Fachgericht mit Delegation an Kreise (mehrere Spruchkörper) 
In grösseren Kantonen können - unter Nutzung bereits bestehender Strukturen insbesondere 
der erstinstanzlichen Zivilgerichte - Gerichtskreise gebildet werden.  
 
 
 
 
 
Grafisch lassen sich die verschiedenen Varianten und Untervarianten folgendermassen 
darstellen (vgl. Abbildung 3 auf der nächsten Seite): 
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Fachbehörde 

Exekutive Judikative 

kantonale 
Fachbehörde

komm. / regionale 
Fachbehörde

1 Spruchkörper 
(Kantone < 100'000 Einw.) 

mehrere Spruchkörper 
(Kantone > 100'000 Einw.) 

rein kommunal 

Sitzgemeindemodell 
(Orte < 50'000 Einw.)

Kreismodell 
(Kantone > 100'000 Einw.) 

Fachgericht 
(kantonal / regional)

1 Spruchkörper 
(Kantone < 100'000 Einw.) 

mehrere Spruchkörper 
(Kantone > 100'000 Einw.) 

Kreismodell 
(Kantone > 100'000 Einw.) 

1 Spruchkörper 
(Orte zw. 50-100'000 Einw) 

2 Spruchkörper 
(Orte > 100'000 Einw.) 

1 Spruchkörper 
(Einzugsgebiet < 100'000) 

2 Spruchkörper 
(Einzugsgebiet > 100'000) 

Kreismodell 
(Kantone > 100'000 Einw.)

Abbildung 3: 
Modellvarianten 
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2.3 Organisation 
2.3.1 Behörden und örtliche Zuständigkeit 

Art. 440 Erwachsenenschutzbehörde 
Sowohl die immer komplexeren psychosozialen Probleme, die es im Kindes- und 
Erwachsenenschutz zu bewältigen gilt, als auch künftig die Anordnung von Mass-
nahmen nach Mass stellen hohe Anforderungen an die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde (vgl. Ziff. 1.3.9). In der Vernehmlassung ist deshalb das Erfordernis 
der Professionalität und Interdisziplinarität grossmehrheitlich unbestritten geblieben. 
Gleichzeitig wurde aber auch betont, dass die Organisationsfreiheit der Kantone so 
weit wie möglich zu wahren und nicht zwingend von Bundesrechts wegen ein inter-
disziplinär zusammengesetztes Fachgericht vorzuschreiben sei. Der Entwurf trägt 
diesen Anliegen durch die Vorschrift Rechnung, dass die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde eine Fachbehörde sein muss (Abs. 1 und 3). Es steht den Kantonen 
damit frei, eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht als Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde einzusetzen. Wichtig ist, dass die Mitglieder der Behörde nach dem 
Sachverstand, den sie für ihre Aufgabe mitbringen müssen, ausgewählt werden. 
Sachverstand kann indessen auch durch Weiterbildung und Praxis erworben werden. 
Auf jeden Fall muss ein Jurist oder eine Juristin für eine korrekte Rechtsanwendung 
verantwortlich sein. Daneben sollten je nach Situation, die es zu beurteilen gilt, 
Personen mit einer psychologischen, sozialen, pädagogischen, treuhänderischen, 
versicherungsrechtlichen oder medizinischen Ausbildung mitwirken. Bei vermö-
gensrechtlichen Fragen oder bei der Abnahme der Rechnung sind beispielsweise 
auch Personen mit Kenntnissen in der Vermögensverwaltung oder der Rechnungs-
legung erwünscht. 
Ob die Behörde auf Gemeinde-, Bezirks-, Kreis- oder Regionsebene organisiert 
wird, bestimmen die Kantone. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass es in kleineren 
Gemeinden kaum möglich ist, Fachbehörden zu organisieren. Indessen können sich 
Gemeinden zusammenschliessen und eine gemeinsame Behörde schaffen. Mit dem 
Bundesrecht vereinbar ist auch ein Modell wie im Kanton Tessin, wo Vormund-
schaftskreise gebildet wurden und die Vormundschaftsbehörde zusammengesetzt ist 
aus zwei ständigen Mitgliedern und einem oder einer Delegierten der Wohnsitz- 
oder Aufenthaltsgemeinde der Person, über welche Entscheide zu treffen sind. 
Die Frage, ob die Behördenmitglieder ihr Amt im Milizsystem oder berufsmässig 
ausüben oder ob ein gemischtes System gewählt wird, entscheiden ebenfalls die 
Kantone. Das Gleiche gilt für die Zahl der Mitglieder. Das Bundesrecht schreibt im 
Interesse einer gewissen Interdisziplinarität und im Hinblick auf die grosse Trag-
weite der zu treffenden Massnahmen lediglich vor, dass die Behörde in der Regel als 
Kollegialbehörde mit mindestens drei Mitgliedern entscheidet (Abs. 2 erster Satz). 
Die Kantone können selbstverständlich auch eine grössere Zahl von Mitgliedern 
vorsehen und die Spruchbehörde je nach dem Fall, den es zu beurteilen gilt, zusam-
mensetzen.
Die Kompetenz einer Fachbehörde ist vor allem im Kernbereich des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes, d.h. bei der Anordnung von Massnahmen, gefragt; hier ist die 
kollegiale Zuständigkeit für die Entscheidung unentbehrlich. Daneben existieren 
aber manche Verfahren mit geringeren Ermessensspielräumen, in denen aus Grün-
den der Flexibilität und Speditivität vom Erfordernis eines Kollegiums abgesehen 
werden kann. Die Kantone können deshalb für bestimmte Geschäfte Ausnahmen, 
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d.h. die Zuständigkeit eines einzelnen Mitglieds der Behörde, vorsehen (Abs. 2 
zweiter Satz). Im Gegensatz zu Artikel 12 des Vorentwurfs für ein Bundesgesetz 
über das Verfahren vor den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden belässt der 
Entwurf den Kantonen auch hier die organisatorische Verantwortung und verzichtet 
darauf, die Fälle der Einzelzuständigkeit von Bundesrechts wegen festzuhalten. 
Die Erwachsenenschutzbehörde ist für die Aufgaben, die der Kindesschutzbehörde 
übertragen sind, ebenfalls zuständig (Abs. 3). Unter den beiden Behörden besteht 
somit Personalunion. 

Art. 441 Aufsichtsbehörde 
Die Kantone bestimmen die Aufsichtsbehörden über die Erwachsenenschutzbehörde 
(Abs. 1). Sie sind frei, die Aufsicht einem nichtgerichtlichen Organ, d.h. einer 
Administrativbehörde, oder einem Gericht anzuvertrauen. Sie sind auch frei, das 
heutige System beizubehalten, wonach die Kantone zwei Instanzen, eine untere und 
eine obere Aufsichtsbehörde, vorsehen können (Art. 361 Abs. 2 ZGB). 
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der allgemeinen Aufsicht die Aufgabe, für 
eine korrekte, einheitliche Rechtsanwendung zu sorgen. Sie kann deshalb von Amtes 
wegen einschreiten, wenn sie von fehlerhaftem Tun oder Unterlassen von Erwach-
senenschutzbehörden, indirekt auch der Amtsträger, Kenntnis erhält. Einen Ent-
scheid der Erwachsenenschutzbehörde im Einzelfall vermag sie indessen im Rah-
men der Aufsicht nicht zu korrigieren. Vielmehr kann nur das nach kantonalem 
Recht zuständige Gericht im Rechtsmittelverfahren nach Artikel 450 die Sache neu 
beurteilen und den Entscheid ändern. 
Der Bundesrat kann Bestimmungen über die Aufsicht erlassen (Abs. 2) und die 
einzelnen Aufgaben konkretisieren, um auf diesem Weg für eine kohärente Quali-
tätsentwicklung und eine gewisse Einheit in der administrativen Aufsicht zu sorgen. 
Da die Erwachsenenschutzbehörde künftig eine Fachbehörde ist und es bei der 
Anordnung von Massnahmen um Eingriffe in das Grundrecht der persönlichen 
Freiheit geht, sollen ihre Entscheide nicht mehr an eine Verwaltungsbehörde weiter-
gezogen werden können. Vielmehr sollen sie im Rechtsmittelverfahren direkt von 
dem Gericht beurteilt werden, das vom kantonalen Recht bezeichnet wird (im Ein-
zelnen dazu Art. 450 ff.; vgl. auch Art. 29 BV, der ein Grundrecht auf gerichtliche 
Beurteilung innert angemessener Frist statuiert). Den Kantonen steht es frei, das für 
Beschwerden zuständige Gericht mit der allgemeinen Aufsicht zu betrauen oder 
zwei gerichtliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen. 
Mit dem Begriff «Gericht» ist nicht zwingend ein formelles Gericht gemeint. Viel-
mehr geht es darum, dass das Organ den Anforderungen von Artikel 6 Absatz 1 
EMRK zu genügen hat. Das heisst, dass es unabhängig und unparteiisch sein muss. 
Nach den Strassburger Organen gehört zum Wesen eines Gerichts ferner, dass es die 
rechtserheblichen Tatsachen selber ermittelt, die einschlägigen Rechtsnormen auf 
diesen Sachverhalt anwendet und einen verbindlichen Entscheid fällt. Verlangt wird 
dagegen nicht, dass das Gericht nur aus Berufsrichterinnen und Berufsrichtern 
besteht.
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VII. RECHTE IN GERICHTLICHEN VERFAHREN

GARANTIES DE PROCÉDURE JUDICIAIRE

DIRITTI NELLA PROCEDURA GIUDIZIARIA

3. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S.
X. und Y. gegen Obergericht des Kantons Thurgau

(Beschwerde in Zivilsachen)
5A_369/2007 vom 15. November 2007

Art. 30 Abs. 1 BV; Laienrichter.
Es besteht kein verfassungsmässiger Anspruch auf einen juristisch gebil-

deten Richter (E. 4).

Art. 30 al. 1 Cst.; juge laïc.
Il n'y a pas de droit constitutionnel à un juge bénéficiant d'une formation

juridique (consid. 4).

Art. 30 cpv. 1 Cost.; giudice laico.
Non sussiste alcun diritto costituzionale ad un giudice con una formazione

giuridica (consid. 4).

A. X. und Y. haben beim Bezirksgericht Münchwilen diverse Weg-
rechtsstreitigkeiten hängig. Infolge Ausstandes des Präsidenten und
Vizepräsidenten werden die Prozesse von Bezirksrichter Urs Obrecht
geleitet.

B. X. und Y. verlangten, die Verfahren seien an ein anderes Bezirks-
gericht zu überweisen, bei welchem mindestens ein ausgebildeter Ju-
rist dem Spruchkörper angehöre. Das Obergericht wies dieses Ge-
such ab.

C. Dagegen haben X. und Y. eine Beschwerde in Zivilsachen und
eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde erhoben mit den Begehren
um Aufhebung des Entscheides des Obergerichts und dessen Anwei-
sung, für die hängigen Verfahren ein anderes Bezirksgericht als zu-
ständig zu erklären.

Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde in Zivilsachen nicht ein
und weist die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ab, soweit darauf
einzutreten ist.
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Aus den Erwägungen:

4. Zu beurteilen bleibt das Vorbringen, Urs Obrecht – der zwar vom
Volk gewählter Bezirksrichter ist, aber über keine juristische Aus-
bildung verfügt – dürfe die komplexen Zivilverfahren nicht leiten,
weshalb mit der verweigerten Übertragung der Verfahren auf ein an-
deres Bezirksgericht der Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffe-
nes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art. 30
Abs. 1 BV) verletzt sei.

4.1 Das Obergericht hat erwogen, ein Ersatzgericht dürfe nur in
Ausnahmefällen bezeichnet werden, weil den Parteien dadurch der
verfassungsmässige Richter entzogen werde. Dies soll nur dann statt-
finden, wenn es dem innerkantonal zuständigen Richter an der Unab-
hängigkeit, Unparteilichkeit oder Unbefangenheit im Sinn von Art. 30
Abs. 1 BV gebreche. Nebst dem formellen Erfordernis des verfas-
sungsmässigen Richters bestehe allerdings auch ein materieller
Anspruch auf sachgerechte Beurteilung. Die Gerichtsbesetzung müs-
se in diesem Sinn garantieren, dass das Gericht in der Lage sei, die
sich ihm stellenden Fragen zu beurteilen und die entsprechenden ge-
setzlichen Bestimmungen anzuwenden. In der Praxis habe sich des-
halb eingebürgert, dass der Gerichtspräsident – und je länger desto
mehr auch ein weiteres Mitglied als Vizepräsident – über juristi-
sches Fachwissen verfüge. Das Prinzip des Laienrichtertums sei aber
anlässlich der Justizreform nie in Zweifel gezogen worden und § 6
Abs. 2 der Gerichtsorganisation des Kantons Thurgau schreibe weder
für den Präsidenten noch für die übrigen Richter der Bezirksgerich-
te eine juristische Ausbildung vor. Vorliegend gehe es um Wegrechte
bzw. um die Auslegung von Wegrechtsdienstbarkeiten. Hierfür sei
Urs Obrecht, von Beruf Architekt und seit 1996 gewählter Bezirks-
richter, prädestiniert, habe er sich doch beruflich immer wieder mit
solchen Problemen zu befassen und brauche es im Zusammenhang
mit Wegrechtsservituten insbesondere die Fähigkeit, Pläne zu lesen
und entsprechende Vertragsklauseln zu interpretieren.

4.2 Die als verletzt gerügte Verfassungsnorm von Art. 30 Abs. 1 BV
gewährt den Prozessbeteiligten verschiedene institutionelle Verfah-
rensgarantien. So muss das urteilende Gericht nicht nur durch Gesetz
geschaffen und zuständig, sondern auch unabhängig und unpartei-
isch sein. Unabhängig ist ein Gericht, wenn an seiner Rechtsprechung
eigentliche Richter mitwirken, die auf feste Amtsdauer bestellt sind
und während dieser Zeit weder von anderen Staatsgewalten noch von
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den Parteien Anweisungen empfangen (BGE 123 II 511 E. 5c S. 517;
HOTZ, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich
2002, N. 12 zu Art. 30 BV). Die Unabhängigkeit des Richters ist
gleichzeitig eine der Voraussetzungen für seine Unparteilichkeit, an
der es gebricht, sobald bei objektiver Betrachtungsweise Umstände
vorliegen, die ihn nicht mehr als rechten Mittler, sondern als vor-
eingenommen oder befangen erscheinen lassen (BGE 126 I 68 E. 3a
S. 73; 127 I 196 E. 2b S. 198).

Die Beschwerdeführer rufen nicht eine der genannten Garantien an,
sondern leiten aus Art. 30 Abs. 1 BV einen Anspruch auf juristisch
gebildete Richter oder jedenfalls auf einen über entsprechende Kennt-
nisse verfügenden Gerichtsvorsitzenden ab. Eine dahingehende insti-
tutionelle Garantie kennt die schweizerische Bundesverfassung jedoch
nicht: Selbst für die Wahl als Bundesrichter setzt die Verfassung for-
mell lediglich die Vollendung des 18. Lebensjahres und das Schwei-
zer Bürgerrecht voraus (vgl. Art. 143 BV bzw. Art. 5 Abs. 2 BGG).
Macht aber die Bundesverfassung eine juristische Ausbildung expli-
zit nicht zur Voraussetzung für die Wahl als Richter am höchsten
Gericht, lassen sich aus Art. 30 Abs. 1 BV von vornherein keine ent-
sprechenden institutionellen Garantien für kantonale Gerichte ablei-
ten.

Historisch gesehen war das neuzeitliche Laienrichtertum ein Postu-
lat der Aufklärung und als gewaltenteiliger Ansatz gegen die vom
Monarchen eingesetzten Juristenrichter gedacht (BÖTTGES, Die Lai-
enbeteiligung an der Strafrechtspflege, Diss. Bonn 1979, S. 3 ff.);
demgegenüber beruhte es für die Schweiz primär auf dem Umstand,
dass sich ein akademisch geschulter Juristenstand im gesamten Ge-
biet erst relativ spät herausgebildet hat (JESCHECK, Laienrichtertum in
der Strafrechtspflege der BRD und der Schweiz, in: Lebendiges Straf-
recht, Bern 1977, S. 243). Auf der Ebene der erstinstanzlichen Ge-
richte ist das Laienelement heute noch verbreitet, während die oberin-
stanzlichen Gerichte vorwiegend mit juristisch gebildeten Richtern
besetzt sind. Entsprechende formelle Wahlvoraussetzungen kennen
jedoch auch viele grössere Kantone nicht. Dies hält, wie erwähnt, vor
der Bundesverfassung stand.

4.3 Wie bereits ausgeführt, sprechen die Beschwerdeführer mit ih-
rem Begehren nicht die Maxime der richterlichen Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit im engeren Sinn, sondern die Frage der Bil-
dungsvoraussetzung für die Ausübung des Richteramtes an, indem
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sie juristischen richterlichen Sachverstand fordern, der sich primär,
aber nicht zwingend im Rahmen eines universitären Studiums der
Rechte aneignen lässt.

Zwischen der richterlichen Unabhängigkeit und den für die Aus-
übung richterlicher Tätigkeit erforderlichen Bildungsvoraussetzungen
besteht jedoch insofern ein Konnex, als nur ausreichende fachlich-
sachliche Kenntnisse den Richter zu unabhängiger Willensbildung
und richtiger Rechtsanwendung befähigen. Der Richter muss in der
Lage sein, den Fall in seinen Einzelheiten zu erfassen, sich darüber
eine Meinung zu bilden und das Recht darauf anzuwenden (in die-
sem Sinn äussert sich auch die Literatur: EICHENBERGER, Die rich-
terliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem, Bern 1960,
S. 234 ff.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Bern 2001, S. 263 ff.).
Fehlt es daran, kann nicht von einem fairen Verfahren gesprochen
werden, zumal auch ein Zusammenhang mit dem Anspruch auf
rechtliches Gehör besteht: Der Richter muss fähig sein, sich mit den
Anliegen und Argumenten der Verfahrensparteien angemessen aus-
einanderzusetzen. Der Anspruch auf einen unabhängigen Richter
bzw. auf ein faires Verfahren kann deshalb berührt sein, wenn uner-
fahrene Laienrichter ohne Möglichkeit der Mithilfe einer unabhän-
gigen Fachperson ihres Amtes walten müssten; diesfalls würde sich
jedenfalls die Frage stellen, ob nicht von einem iudex inhabilis ge-
sprochen werden müsste, dem es an den für eine sachgerechte Ent-
scheidfindung erforderlichen Eigenschaften fehlt (vgl. GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979, S. 14).

Als vorsitzender Richter ist Urs Obrecht eingesetzt, der seit dem Jahr
1996 als vom Volk gewählter Bezirksrichter amtet. Er verfügt zwar
über keine juristische Ausbildung, was allein ihn aber nach dem Ge-
sagten nicht unfähig macht, das Richteramt auszuüben, umso we-
niger als die Verfahrensleitung und Entscheidfindung unter Mitwir-
kung eines juristisch ausgebildeten Gerichtsschreibers erfolgt, dem
nach § 104 Abs. 1 ZPO/TG ausdrücklich beratende Stimme zu-
kommt und der Urs Obrecht sowohl für materiellrechtliche Fragen
als auch bei möglichen verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten zur
Seite stehen kann. Vor diesem Hintergrund bringen die Beschwerde-
führer nichts vor, was Urs Obrecht als zur Ausübung des Richteram-
tes unfähig erscheinen liesse.
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